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Das 8. Internationale Festival der Jazzmusik
Wettbewerbsbedingungen
Wettbewerb um den Preis   „Złoty Krokus” / „Goldener Krokus”
www.krokusjazz.pl
I. Allgemeine

1. Der Wettbewerb um den  „Goldenen Krokus“ in Jelenia Gora findet im Rahmen des 8. Internationalen Festivals der Jazzmusik  „Krokus-Jazz- Festival“ statt.

2. Die Organisatoren des Festivals sind:

· Kulturzentrum in Jelenia Góra / Hirschberger Kulturzentrum

· Gesellschaft für die Förderung der Kultur des XXI.Jhs.

in Jelenia Góra

· Stadtverwaltung Bautzen, Kulturbüro

3. Das Festival findet am 13. – 15. November 2009 in Jelenia Góra  

im Hirschberger Kulturzentrum in der Bankowa-Str.28/30 sowie am 16. November 2009 im Deutsch-Sorbischen Volkstheater in Bautzen statt.

4. Der Wettbewerb um den Preis „Goldener Krokus“ ist öffentlich

II. Teilnahmebedingungen
1. An dem Wettbewerb nehmen Musikgruppen und Vocalisten aus polnischen, deutschen und tschechischen Kulturhäusern, Musikschulen 
und  Musikakademien, sowie nicht-organisierte Musiker teil.

2. Das Hauptkriterium der Bewertung ist die Übermittlungsfähigkeit des eigenen ausübenden Stils

3. Die Wettbewerbsteilnehmer spielen 3 beliebige Jazzwerke.

Die maximale Spieldauer beträgt bis 30 Minuten.

4. Die Anmeldungen (Sie finden das Anmeldeformular auf unserer Webseite www.krokusjazz.pl )  sind in der festgelegten Anmeldungsfrist – bis zum 10. Oktober 2009 ( es gilt das Datum des Poststempels) an diese Adressen zu richten:
die Teilnehmer aus Deutschland:
Stadtverwaltung Bautzen, Kulturbüro

02625 Bautzen

Rathaus, Zimmer 108 
Tel.: (03591) 534412 Fax: (03591) 534411 
Deutschland
mit einem Randvermerk  „Krokus  Jazzfestival“
die Teilnehmer aus Polen und Tschechien:
Jeleniogórskie Centrum Kultury 
/ Hirschberger Kulturzentrum /
58 – 500 Jelenia Góra

ul. 1 Maja 60

Tel. 0048 / 075 / 64 23 880 sowie 881 als auch 64 78 884
Polen 

e-mail: jck@jck.pl
5. Die schriftliche Anmeldung soll enthalten:

· CDR oder CD mit eigener Tonaufzeichnung (maximal 30 min.)

· Kurzer künstlerischer Werdegang betr. der Band, Leistungen, Teilnahme an Wettbewerben und Festivals...)

· Foto der Band

6. Die eingesandten Dokumente und Aufnahmen werden nicht zurückgegeben

7. Die Bewerber bekommen bis 20. Oktober 2009 eine schriftliche Mitteilung, per Post oder  E-Mail,  über die Annahme ihrer Anmeldung zum Wettbewerb

8. Die Reihenfolge der Wettbewerbauftritte wird durch das Los entschieden

9. Die Organisatoren sichern den Teilnehmern die Unterkunft und 
Halbverpflegung während des Wettbewerbs / 13. – 15. November 2009/, sowie kostenfreie Teilnahme an Begleitveranstaltungen – das detaillierte  Programm wird im September veröffentlicht.

10. Die Teilnehmer werden zur aktiven Teilnahme an Jam-Session –Abenden im Klub „Kwadrat“, in der Bankowa Straße 28/30 verpflichtet (mindestens am Tag, an dem sie ihren Wettbewerbsauftritt haben)

11. Die Preisträger werden verpflichtet zum:

a. persönlichen Empfang des Preises am 15.November 2009 in der vollen  Bandbesetzung während des Galakonzertes
b. zur honorarfreien Teilnahme an dem Galakonzert am 15.November 2009 in Jelenia Góra mit eigenem, von Organisatoren bestimmten, Programm  - das Ganze oder nur der Teil des Wettbewerbsrepertoires
c. zur honorarfreien Teilnahme an dem Preisträgerkonzert am  16.November 2009 in Bautzen ( mit eigenem Programm – es wird  durch die Organisatoren bestimmt, ob es das Ganze oder der Teil des Wettbewerbsrepertoires gespielt werden soll). Die Organisatoren übernehmen die Reise-, Unterkunfts-, sowie die Übernachtungskosten der Teilnehmer des Konzertes in Bautzen am 16.11.2008. ( Übernachtung im Hotel in Jelenia Góra mit dem Frühstück am 17.11.)
12. Die Kosten der An- und Abreise zum Wettbewerb in Jelenia Góra tragen die Teilnehmer selbst.
III. Jury 

1. Die Auftritte werden von einer Fachjury bewertet.

2. Die Jury wird aus hervorragenden polnischen und deutschen Musikern und Pädagogen zusammengesetzt. 

3. Für die Beratung der Jury gelten interne Bestimmungen

4. Die Entscheidung der Jury ist endgültig und unanfechtbar

IV. Preise

1. Es werden von den Organisatoren die Preise vergeben:

· der 1. Sonderpreis – Statuette  „Goldener Krokus“ mit einem Preisgeld von 5 000 Zloty 

· der 2. Preis –  mit 4 000 Zloty 

· der 3. Preis – mit 3 000 Zloty 

2. Es werden auch Sondergeldpreise des Direktors des Festivals vorgesehen – insgesamt in Höhe von 2 000 Zloty

3. Die Jury hat das Recht, die Zuerkennung der bestimmten Preise 

zu ändern
V. Endbestimmungen

1. Die Teilnehmer erklären ihr Einverständnis zu Bild- und Tonaufzeichnungen während des Wettbewerbes einschließlich deren Vervielfältigung und spätere Nutzung für Promotion- und Werbezwecke. Für diese Mitwirkung und Veröffentlichung des Materials kann von den Teilnehmern kein Honorar beansprucht werden

2. Wenn die Wettbewerbsteilnehmer die im Titel II. „Teilnahmebedingungen“ vorstehende Verpflichtungen  nicht nachkommen, so sind die Organisatoren berechtigt

a. im Fall der Punkte 3 bis 5 - die Teilnahmeanmeldung abzulehnen

b. im Fall der Punkte 10 bis 11 - die Teilnehmer aus dem Wettbewerb   auszuschließen oder nur die Ehrenpreise (Statuetten, Diplome)  zu vergeben, ohne die gewonnenen Geldpreise auszuzahlen.
3. Das  Preisgeld  wird auf das angegebene Konto überwiesen oder an die in Anmeldung vorstehende Adresse geschickt - spätestens bis zum 20.11. 2009
4. Mit der Anmeldung erkennen die Teilnehmer die Wettbewerbsbedingungen verbindlich an.
Organisatoren

Jelenia Góra, 5. März  2009
